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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Eine Motion Gadient (bdp, GR) forderte den Bundesrat auf, das Internationale
Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen, welches
2006 von der UNO-Generalversammlung verabschiedet wurde, zu ratifizieren. In seiner
Stellungnahme im Jahr 2009 teilte der Bundesrat mit, dass er das Anliegen der Motion
teile und die möglichen bundes- und kantonsrechtlichen Auswirkungen des
Übereinkommens prüfe. Eine Umsetzung des Übereinkommens hätte sowohl
Änderungen des Bundes- wie auch des Kantonsrechts zur Folge und wäre mit
Mehrkosten verbunden. Nachdem die Diskussion im Nationalrat zuerst verschoben
wurde, nahm die grosse Kammer die Motion 2009 mit 131 zu 42 Stimmen an, wobei die
SVP geschlossen dagegen votierte. Im Dezember 2010 beschloss der Bundesrat das
Übereinkommen zu unterzeichnen, was am 19. Januar 2011 geschah. Das EDA arbeitete
dann an einem Vorentwurf für den Bundesbeschluss für die Genehmigung des
Übereinkommens, welcher in die Vernehmlassung gegeben werden sollte. Der Ständerat
folgte in der Frühjahrsession 2011 dem Antrag seiner Rechtskommission und überwies
die Motion. 1

MOTION
DATUM: 02.03.2011
NADJA ACKERMANN

Aussenpolitik

Beziehungen zu internationalen Organisationen

En novembre, le Conseil national a adopté une motion Gadient (pbd, GR) chargeant le
Conseil fédéral de prendre les dispositions nécessaires afin que la Suisse ratifie le plus
rapidement possible la Convention internationale pour la protection de toutes les
personnes contre les disparitions forcées. 2

MOTION
DATUM: 24.11.2009
SÉBASTIEN SCHNYDER

Im Ständerat zur Beratung stand die Motion Gadient (bdp, GR), welche eine möglichst
rasche Ratifizierung des von der UNO-Generalversammlung angenommenen
Übereinkommens zum Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen forderte.
Das Begehren war bereits 2009 vom Nationalrat angenommen worden. Das
internationale Abkommen verlangt Massnahmen zum Schutz aller Personen gegen
Freiheitsentzug durch staatliche Organe oder mit Wissen des Staates – ohne dass der
Staat diesen Freiheitsentzug bestätigt oder über das Schicksal der betroffenen Person
Auskunft erteilt. Folglich wird durch dieses staatliche Handeln den Betroffenen der
nötige rechtliche Schutz verweigert. Die Kommission für Rechtsfragen (RK-SR) machte
bei der Beratung im Ständerat darauf aufmerksam, dass durch eine Ratifikation für die
Kantone gewisse Vollzugsprobleme entstehen könnten. Diese sollten jedoch durch das
Vernehmlassungsverfahren gelöst werden und einer Ratifikation nicht im Wege stehen.
Die Ständevertreter folgten dieser Argumentation und überwiesen die Motion an den
Bundesrat. 3

MOTION
DATUM: 02.03.2011
ANITA KÄPPELI

1) AB NR, 2009, S. 1800; AB NR, 2009, S. 1889; AB SR, 2011, S. 71 f.
2) BO CN, 2009, p. 1889.
3) AB SR, 2011, S. 72 ff.
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